
Stand: 03/2022

Amtsgericht Ingolstadt
- Beratungshilfe -

Hinweisblatt für erforderliche Belege

I. Unterlagen zum rechtlichen Problem 

II. Unterlagen zu Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen:

a) Nachweis des monatlichen Einkommens bzw. Einkünfte, durch

b) Nachweis der monatlichen Ausgaben, durch

c) Kontoauszüge (nicht Umsatzanzeige) der letzten sechs Wochen ab Antragsstellung

d) Unterlagen zum vorhandenen Vermögen (nur sofern zutreffend!)

Hinweise:

Sofern Sie verheiratet sind oder in einer Lebenspartnerschaft leben, werden obige Unterlagen 

auch von Ihrem Ehegatten bzw. Lebenspartner/in benötigt!

Über dieses Hinweisblatt hinaus können weitere Belege gefordert werden!

Es wird auf die abzugebende Erklärung auf dem Formblatt hingewiesen!

- Schreiben der gegnerischen Seite, Verträge, Urteile, Beschlüsse, Bescheide etc.
- Nachweis der eigenen Schritte

- vollständigen und aktuellen Bescheid des Sozialamtes (SGB XII)
- vollständigen und aktuellen Bescheid des Jobcenters (SGB II)
- vollständigen und aktuellen Bescheid der Bundesagentur für Arbeit („ALG I“)
- vollständigen und aktuellen Bescheid des Bezirks oder andere

- vollständige Lohnnachweise der letzten drei Monate
- vollständiger und aktueller Rentenbescheid (aller Rentenleistungen)

- Mietvertrag, sofern nicht aus den Kontoauszügen ersichtlich
- Versicherungsverträge/-bescheide/-schreiben
- Kreditvertrag sowie die monatlichen Zahlungen hierauf
- Steuerbescheide

- Saldenstand der Sparkonten/des Sparkontos
- Versicherungspolicen
- Zulassungsbescheinigung Teil I aller Kraftfahrzeuge (Fahrzeugschein)
- Auskunft über mögliches Grundvermögen
- Nachweise über sonstige Vermögenswerte
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